
17/() ThPQ 155 2007) 170-15850

Dieter Wiıtschen

Grundelemente des Menschenrechtsethos

Was hat CS mıt der Rede VO Menschen- Thematisiert wird vielmehr, Was ihrer
rechtsethos auf sich? Wo hat S1€ 1mM (‚esamt Je gegenwärtigen Realisierung notwendig
der Menschenrechte ihren (Irt® Wofür ist 1sT. Mıt der Rede VO Menschenrechts-
S1€ ıIn diesem ein Indikator? So geläufig ethos kommt grundsätzlich ıIn den 1C

dass Menschenrechte nicht ausschließlichund In Belträgen, die dem The-
„Menschenrechte“ gewidmet sind, ein Rechtsinstitut sind, sondern auch

der Hiınwels auf das Menschenrechtsethos ralische Dimensionen aben, dass S1e des
durchaus ist, wenI1g scheint eine I1- Näheren der moralischen Verwurzelung
tische Analyse dieses Wortes für erforder- edurien. Allein Urc. eine rechtliche Po-
ich gehalten werden, und unergle- sıt1vierung, unerlässlich S1€ ist, werden
big scheint die uCcC. ach begründeten S1€ nicht hinreichend gesichert und nicht
Bestimmungen se1IN, Was denn rund- umfassend gewährleistet. Dauerhaft und
elemente dieses Ethos Sind.‘ Sind diese wirksam kann ihnen 1Ur dann Geltung
Befunde zutreffend, ist Anlass vorhan- verschafft werden, S1€ entfalten 1Ur dann
den, sich ber die angesprochenen Fragen ihre gestalterische Kraft, Wenn das Selbst-
explizit Rechenscha geben Denn die verständnis einer Gesellsc und ihrer
miıt der Rede VO Menschenrechtsethos Mitglieder nachhaltig VO  u ihnen epragt
verbundenen Ideen en die Aus- wird, Wenn S1€ In einer Gesellschaft oder
gangshypothese für ein umfassendes einer sonstigen sozlalen Entıtat und ZUFK

Erfassen des Menschenrechtsthemas eine jeweiligen eit als mafßgeblich anerkannt
eigenständige und eine substanzielle Be- werden. Verschiedene Dimensionen einer
deutung ethischen Kultur der Menschenrechte kön-

Hen dem Stichwort „Menschenrechts-Vor Jjedweder internen Differenzie-
LunNng ist allgemein festzuhalten: DIe Ebe- ethos  C6 zusammengefasst werden.

auf der VO Menschenrechtsethos SC Bel einer Klärung, AaUS welchen Auf-
sprochen wird, ist die der Umsetzung der bauelementen ein Menschenrechtsethos
Menschenrechte. Es geht weder die sich usammensetTzl, wird CS sich als utz-
inhaltlıche Bestimmung und Begründung ich erwelsen, auf die Dimensionen, die all-
dieser Art VO  b Rechten das wird als hin- geme1ln normatıver Rücksicht beim
reichend eklärt vorausgesetzt och Ethos unterschieden werden‘, zurückzu-
den Umgang mıt ihren Verletzungen dies reifen und diese auf den Sektor der Men-
ware eine nachfolgende Fragestellung. schenrechte applizieren.

Vgl allerdings Hilpert, Universelles Ethos Uun: Cdie Partikularität kulturell-religiöser Ethos-
Kessourcen, 1n Ders., Menschenrechte Uun: Theologie. Forschungsbeiträge ZUuU!T ethischen [ -
ension der Menschenrechte, Freiburg i1.Ue./Freiburg 1.Br. 2002, 2906—3 Brune, Menschen-
rechte Uun: Menschenrechtsethos, Stuttgart 2006
Vgl 7, 5 Reiner, Ethos, 1: WPh 1972 X] 2 —S Wolbert, Ethos, 1n Neues Lexikon der
christlichen Moral, hrsg. VOoO  3 Kofftfer Virt, Innsbruck-Wien 1990, 165; ersting, 11  €,
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Dieter Witschen

Grundelemente des Menschenrechtsethos

Was hat es mit der Rede vom Menschen-

rechtsethos auf sich? Wo hat sie im Gesamt 

der Menschenrechte ihren Ort? Wofür ist 

sie in diesem ein Indikator? So geläufig 

und vertraut in Beiträgen, die dem The-

ma „Menschenrechte“ gewidmet sind, 

der Hinweis auf das Menschenrechtsethos 

durchaus ist, so wenig scheint eine seman-

tische Analyse dieses Wortes für erforder-

lich gehalten zu werden, und so unergie-

big scheint die Suche nach begründeten 

Bestimmungen zu sein, was denn Grund-

elemente dieses Ethos sind.1 Sind diese 

Befunde zutreffend, so ist Anlass vorhan-

den, sich über die angesprochenen Fragen 

explizit Rechenschaft zu geben. Denn die 

mit der Rede vom Menschenrechtsethos 

verbundenen Ideen haben – so die Aus-

gangshypothese – für ein umfassendes 

Erfassen des Menschenrechtsthemas eine 

eigenständige und eine substanzielle Be-

deutung.

Vor jedweder internen Differenzie-

rung ist allgemein festzuhalten: Die Ebe-

ne, auf der vom Menschenrechtsethos ge-

sprochen wird, ist die der Umsetzung der 

Menschenrechte. Es geht weder um die 

inhaltliche Bestimmung und Begründung 

dieser Art von Rechten – das wird als hin-

reichend geklärt vorausgesetzt – noch um 

den Umgang mit ihren Verletzungen – dies 

wäre eine nachfolgende Fragestellung. 

1 Vgl. allerdings K. Hilpert, Universelles Ethos und die Partikularität kulturell-religiöser Ethos- 
Ressourcen, in: Ders., Menschenrechte und Th eologie. Forschungsbeiträge zur ethischen Di-
mension der Menschenrechte, Freiburg i.Ue./Freiburg i.Br. 2002, 296–317; G. Brune, Menschen-
rechte und Menschenrechtsethos, Stuttgart 2006.

2 Vgl. z.B. H. Reiner, Ethos, in: HWPh 2 (1972), 812–815; W. Wolbert, Ethos, in: Neues Lexikon der 
christlichen Moral, hrsg. von H. Rotter u. G. Virt, Innsbruck–Wien 1990, 165; W. Kersting, Sitte, 

Thematisiert wird vielmehr, was zu ihrer 

je gegenwärtigen Realisierung notwendig 

ist. Mit der Rede vom Menschenrechts-

ethos kommt grundsätzlich in den Blick, 

dass Menschenrechte nicht ausschließlich 

ein Rechtsinstitut sind, sondern auch mo-

ralische Dimensionen haben, dass sie des 

Näheren der moralischen Verwurzelung 

bedürfen. Allein durch eine rechtliche Po-

sitivierung, so unerlässlich sie ist, werden 

sie nicht hinreichend gesichert und nicht 

umfassend gewährleistet. Dauerhaft und 

wirksam kann ihnen nur dann Geltung 

verschafft werden, sie entfalten nur dann 

ihre gestalterische Kraft, wenn das Selbst-

verständnis einer Gesellschaft und ihrer 

Mitglieder nachhaltig von ihnen geprägt 

wird, wenn sie in einer Gesellschaft oder 

einer sonstigen sozialen Entität und zur 

jeweiligen Zeit als maßgeblich anerkannt 

werden. Verschiedene Dimensionen einer 

ethischen Kultur der Menschenrechte kön-

nen unter dem Stichwort „Menschenrechts-

ethos“ zusammengefasst werden.

Bei einer Klärung, aus welchen Auf-

bauelementen ein Menschenrechtsethos 

sich zusammensetzt, wird es sich als nütz-

lich erweisen, auf die Dimensionen, die all-

gemein unter normativer Rücksicht beim 

Ethos unterschieden werden2, zurückzu-

greifen und diese auf den Sektor der Men-

schenrechte zu applizieren.
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YPU Vo Sittlichkeit Wird dieses Verständnis VO  u Ethos
In seinen einzelnen Bestandteilen auf die

Mıt ‚Ethos wird In einer ersten allgemeinen dee des Menschenrechtsethos transferiert,
Grundbedeutung ein bestimmter Iypus dann werden aufßer den generellen (Je-
VO  b Sittlichkeit bezeichnet, des Näheren meinsamkeiten zwischen Menschenrechts-
ein (‚esamt VO  u moralischen Tun  al- und „gewöhnlichem” Ethos auch die e-
Lungen Oormen Strukturen, die 1Ns- entlae specificae des IYstieren erkennbar.

a Vom Geltungsumfang her bestehtbesondere olgende erkmale kumulativ
aufweisen: ein deutlicher Unterschie: zwischen den

a In einer bestimmten sozlalen EN- beiden Ethosformen. Denn für gewöhn-
11a werden S1€ als mafsgeblich betrachtet, ich ist für das Ethos kennzeichnend, dass
DOSILLV anerkannt, als konkret verbindlich CS für eine eingegrenzte sozlale Entıtat als
beurteilt. Das Ethos bildet SUOZUSaSCH die konkret mafsgeblich erachtet wird und
moralischen „Ressourcen” einer sozlalen „eingelebt” ist, mithin 1Ur eine artiku-
Entitat, Ca CS die In ihr konkret elebte läre Geltung besitzt. DIe sozlale Entıtat
Sittlichkeit 1st. kann VO  b sehr unterschiedlicher IO

Das Ethos beinhaltet ein konkretes SE1IN S1€ kann sich entweder gebilde ha-
Orientierungspotenzial, hat für die MiIt- ben Urc. die Zugehörigkeit einer
lieder der jeweiligen Entıtat eine Orlentlle- zialen Gruppe (z.B einer Ethnie, einer
rende Kraift. Im sOz1al vermittelten Ethos Religionsgemeinschaft, einem Kulturkreis
lassen sich Verhaltens- und Lebensmuster, oder Urc. eine Lebensform (z.B Leben In
die Wertvorstellungen einer Handlungsge- einem religiösen en ach den CVANSC-
meinschaft voriinden. ischen Räten). Demgegenüber kann das

C) Es ist geschichtlich gewachsen. Weil Menschenrechtsethos nicht anders als ein
CS sich bewährt hat, deshalb wird CN be- universales Ethos begriffen werden. Denn
wahrt DIe soziologischen KONsequenzen die Menschenrechte gelten weltweit und
der Tradierung sind das chalien und Er- kulturübergreifend. Unabhängig VO  b der
halten VO  b Stabilität Dbzw. Verlässlichkeit Zugehörigkeit einer bestimmten SOZ1-
SOWI1eEe eine Integrations- und Kohäsions- alen Entıitaät und unabhängig VO  u bestimm -
Ta ten Persönlichkeitsmerkmalen ist jeder

Seine Konturlerung findet CN für Mensch Ta SEINES Menschseins Jräger
gewöhnlich Uurc Leitideen. DIe (Orilen- der Menschenrechte und ist In Sonder-
tierung ihnen chafft ein kollektives Be- heit jeder Staat verpflichtet, diese Rechte
wusstsein achten und schützen. Jede Art VO  b

e) Es bildet ein mehr oder minder Begrenzung verbietet sich: das Menschen-
kohärentes Gefüge, das In seinen Einzel- rechtsethos kann VO eigenen Nnspruc.
elementen aufeinander abgestimmt 1sT. Als her 1Ur ein „Menschheitsethos” SC1IN.
In sich gegliedert stellt CS eine komplexe In Anbetracht der Realitäten ist al-
IO dar. lerdings konstatieren, dass dieser Än-

1n WPh 1995 8597/-907; Kluxen, Ethos, 1: Lexikon der Bioethik, 1998 693{;
Höffe, Moral, 1: Lexikon der Ethik, hrsg. VO  3 dems., München 177-179; Honne-

felder, Sittlichkeit/Ethos, 1n Diüwel! Hrsg.), Handbuch Ethik, Stuttgart-Weimar 2002,
491 -49%96
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Witschen/Grundelemente des Menschenrechtsethos

1. Typus von Sittlichkeit

Mit ‚Ethos‘ wird in einer ersten allgemeinen 

Grundbedeutung ein bestimmter Typus 

von Sittlichkeit bezeichnet, des Näheren 

ein Gesamt von moralischen Grundhal-

tungen – Normen – Strukturen, die ins-

besondere folgende Merkmale kumulativ 

aufweisen:

a) In einer bestimmten sozialen En-

tität werden sie als maßgeblich betrachtet, 

positiv anerkannt, als konkret verbindlich 

beurteilt. Das Ethos bildet sozusagen die 

moralischen „Ressourcen“ einer sozialen 

Entität, da es die in ihr konkret gelebte 

Sittlichkeit ist.

b) Das Ethos beinhaltet ein konkretes 

Orientierungspotenzial, hat für die Mit-

glieder der jeweiligen Entität eine orientie-

rende Kraft. Im sozial vermittelten Ethos 

lassen sich Verhaltens- und Lebensmuster, 

die Wertvorstellungen einer Handlungsge-

meinschaft vorfinden.

c) Es ist geschichtlich gewachsen. Weil 

es sich bewährt hat, deshalb wird es be-

wahrt. Die soziologischen Konsequenzen 

der Tradierung sind das Schaffen und Er-

halten von Stabilität bzw. Verlässlichkeit 

sowie eine Integrations- und Kohäsions-

kraft.

d) Seine Konturierung findet es für 

gewöhnlich durch Leitideen. Die Orien-

tierung an ihnen schafft ein kollektives Be-

wusstsein.

e) Es bildet ein mehr oder minder 

kohärentes Gefüge, das in seinen Einzel-

elementen aufeinander abgestimmt ist. Als 

in sich gegliedert stellt es eine komplexe 

Größe dar.

Wird dieses Verständnis von Ethos 

in seinen einzelnen Bestandteilen auf die 

Idee des Menschenrechtsethos transferiert, 

dann werden außer den generellen Ge-

meinsamkeiten zwischen Menschenrechts- 

und „gewöhnlichem“ Ethos auch die diffe-

rentiae specificae des Ersteren erkennbar.

a) Vom Geltungsumfang her besteht 

ein deutlicher Unterschied zwischen den 

beiden Ethosformen. Denn für gewöhn-

lich ist für das Ethos kennzeichnend, dass 

es für eine eingegrenzte soziale Entität als 

konkret maßgeblich erachtet wird und 

„eingelebt“ ist, mithin nur eine partiku-

läre Geltung besitzt. Die soziale Entität 

kann von sehr unterschiedlicher Größe 

sein: sie kann sich entweder gebildet ha-

ben durch die Zugehörigkeit zu einer so-

zialen Gruppe (z.B. zu einer Ethnie, einer 

Religionsgemeinschaft, einem Kulturkreis) 

oder durch eine Lebensform (z.B. Leben in 

einem religiösen Orden nach den evange-

lischen Räten). Demgegenüber kann das 

Menschenrechtsethos nicht anders als ein 

universales Ethos begriffen werden. Denn 

die Menschenrechte gelten weltweit und 

kulturübergreifend. Unabhängig von der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozi-

alen Entität und unabhängig von bestimm-

ten Persönlichkeitsmerkmalen ist jeder 

Mensch kraft seines Menschseins Träger 

der Menschenrechte und ist in Sonder-

heit jeder Staat verpflichtet, diese Rechte 

zu achten und zu schützen. Jede Art von 

Begrenzung verbietet sich; das Menschen-

rechtsethos kann vom eigenen Anspruch 

her nur ein „Menschheitsethos“ sein.

In Anbetracht der Realitäten ist al-

lerdings zu konstatieren, dass dieser An-
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spruch keineswegs überall eingelöst wird. Ner bestimmten sozlalen Einheit: WelI dies
Denn obgleic der Prozess der Anerken- nicht (uL, ist ein Fremder. E1n geschlos-
NUNg der normatıven Geltung der Men- Ethos kann CS In einer homogenen
schenrechte welılt vorangeschritten 1st, WIe Gesellschaft oder Kultur geben Je SC
VOL em die Ratifizierung der wichtigs- schlossener diese ist, desto stärker sind die
ten Menschenrechtspakte durch die welılt Verhaltensmuster festgelegt, desto er
überwiegende ehrheln der Staaten In den ist einerseılts die Orientierungssicherheit,
etzten Jahrzehnten beweist, besteht desto geringer sind andererseits die freien
übersehbar eine CHOÖTMNE Diskrepanz ZW1- (;estaltungsräume. Es versteht sich, dass
schen der normatıven und der faktischen ein Menschenrechtsethos In diesem Sinne
Geltung der Menschenrechte. Es genugt ein nicht ein geschlossenes, sondern 1Ur ein
1C. In einen Jahresbericht einer edeu- ffenes Sein kann. Denn die Menschen-
tenden internationalen Menschenrechtsor- rechte beanspruchen Gültigkeit In en
ganıisation, sich vergegenwärtigen, Staaten und Kulturen, wI1Ie heterogen und
dass CS In nicht wenigen Kegionen der Erde ausdifferenziert S1€ auch SEe1IN mögen.

Massıven Menschenrechtsverletzungen 1N€es ihrer G(srundanliegen ist gerade die
kommt. em bleibt das TYThalten der Ermöglichung einer humanen und tole-
Menschenrechte immer wleder gefährdet. KoexIistenz all der erheDlıchen
Insofern kann dieser Rücksicht 1Ur Unterschiede zwischen Individuen und
davon gesprochen werden, dass die inter- Tupp DahCI kann ein Menschenrechts-
nationale Gemeinschaft Dbzw. die dazuge- ethos 1Ur ein {ffenes Gesamtethos se1IN, bei
hörigen Staaten sich In eiInem Jangwierigen dem die Differenzierung zwischen Binnen-
und mühsamen Prozess efinden, dlas, und Fremdmoral hinfällig wiIird.
Was S1€ de lure als normatıve Leitideen der Vor em ist CS ein Rahmenethos,
umanıtal anerkannt aben, auch de facto das aum für die 1e partikulärer
umzusetizen. E1n Menschenrechtsethos ist Ethosformen SC. zugleic. aber auch

Urc. seiInen Grundbestand unda-keineswegs global bereits ausgebildet WOI -

den, sondern wird och aufzubauen Se1INn. mentalen Urlentierungen elementare VO-
Der Terminus ‚Menschenrechtsethos 1mM raussetzungen für ein Zusammenleben
Sinne eiInNnes Menschheitsethos benennt mıt- sichert. DIe gewachsenen Ethosformen
hiın eine Aufgabe, nicht eine Realität. partikulärer Art werden Uurc das Men-

Vom inhaltlichen Urlentierungs- schenrechtsethos nicht aufgehoben oder
potenzial her gehört das Menschenrechts- ersetzl, sondern Uurc dieses wird auf e1-
ethos den offenen, nicht den SC Ner zweıten Ebene ein System der Koordi-
schlossenen Ethosformen. eiztere enTl- natıon Jener geschaffen. Durch das Recht
halten detaillierte moralische Vorgaben, auf Religionsfreiheit wird z B Menschen
ein bis 1Ins Einzelne gehendes ormgefü- ermöglicht, ach den religiösen Vorstel-
SC Wer dieses beachtet, der gehört e1- lungen, die S1€ für wahr halten, ihr Leben

Entsprechend wird ın Art des Internationalen Paktes über bürgerliche un: politische Rechte
bestimmt: „ In taaten miıt ethnischen, religiösen der sprachlichen Minderheiten darf AÄnge-
hörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mıt anderen
Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben pflegen, ihre eigene Religion
bekennen Uun: auszuüben der sich ihrer eigenen Sprache bedienen zıit. nach Simmal
Fastenrath (Ho.) Menschenrechte ihr internationaler Schutz, München 31)
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3 Entsprechend wird in Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
bestimmt: „In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Ange-
hörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen 
Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pfl egen, ihre eigene Religion zu 
bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen“ (zit. nach: B. Simma/U. 
Fastenrath (Hg.), Menschenrechte – ihr internationaler Schutz, München 31972, 31).
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spruch keineswegs überall eingelöst wird. 

Denn obgleich der Prozess der Anerken-

nung der normativen Geltung der Men-

schenrechte weit vorangeschritten ist, wie 

vor allem die Ratifizierung der wichtigs-

ten Menschenrechtspakte durch die weit 

überwiegende Mehrheit der Staaten in den 

letzten Jahrzehnten beweist, so besteht un-

übersehbar eine enorme Diskrepanz zwi-

schen der normativen und der faktischen 

Geltung der Menschenrechte. Es genügt ein 

Blick in einen Jahresbericht einer bedeu-

tenden internationalen Menschenrechtsor-

ganisation, um sich zu vergegenwärtigen, 

dass es in nicht wenigen Regionen der Erde 

zu massiven Menschenrechtsverletzungen 

kommt. Zudem bleibt das Erhalten der 

Menschenrechte immer wieder gefährdet. 

Insofern kann unter dieser Rücksicht nur 

davon gesprochen werden, dass die inter-

nationale Gemeinschaft bzw. die dazuge-

hörigen Staaten sich in einem langwierigen 

und mühsamen Prozess befinden, um das, 

was sie de iure als normative Leitideen der 

Humanität anerkannt haben, auch de facto 

umzusetzen. Ein Menschenrechtsethos ist 

keineswegs global bereits ausgebildet wor-

den, sondern wird noch aufzubauen sein. 

Der Terminus ‚Menschenrechtsethos‘ im 

Sinne eines Menschheitsethos benennt mit-

hin eine Aufgabe, nicht eine Realität.

b) Vom inhaltlichen Orientierungs-

potenzial her gehört das Menschenrechts-

ethos zu den offenen, nicht zu den ge-

schlossenen Ethosformen. Letztere ent-

halten detaillierte moralische Vorgaben, 

ein bis ins Einzelne gehendes Normgefü-

ge. Wer dieses beachtet, der gehört zu ei-

ner bestimmten sozialen Einheit; wer dies 

nicht tut, ist ein Fremder. Ein geschlos-

senes Ethos kann es in einer homogenen 

Gesellschaft oder Kultur geben. Je ge-

schlossener diese ist, desto stärker sind die 

Verhaltensmuster festgelegt, desto höher 

ist einerseits die Orientierungssicherheit, 

desto geringer sind andererseits die freien 

Gestaltungsräume. Es versteht sich, dass 

ein Menschenrechtsethos in diesem Sinne 

nicht ein geschlossenes, sondern nur ein 

offenes sein kann. Denn die Menschen-

rechte beanspruchen Gültigkeit in allen 

Staaten und Kulturen, wie heterogen und 

ausdifferenziert sie sonst auch sein mögen. 

Eines ihrer Grundanliegen ist gerade die 

Ermöglichung einer humanen und tole-

ranten Koexistenz trotz all der erheblichen 

Unterschiede zwischen Individuen und 

Gruppen. Daher kann ein Menschenrechts-

ethos nur ein offenes Gesamtethos sein, bei 

dem die Differenzierung zwischen Binnen- 

und Fremdmoral hinfällig wird.

Vor allem ist es ein Rahmenethos, 

das Raum für die Vielfalt partikulärer 

Ethosformen schafft3, zugleich aber auch 

durch seinen Grundbestand an funda-

mentalen Orientierungen elementare Vo-

raussetzungen für ein Zusammenleben 

sichert. Die gewachsenen Ethosformen 

partikulärer Art werden durch das Men-

schenrechtsethos nicht aufgehoben oder 

ersetzt, sondern durch dieses wird auf ei-

ner zweiten Ebene ein System der Koordi-

nation jener geschaffen. Durch das Recht 

auf Religionsfreiheit wird z.B. Menschen 

ermöglicht, nach den religiösen Vorstel-

lungen, die sie für wahr halten, ihr Leben 
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gestalten und ihren Glauben In der Kultur und Geschichte beziehen. e1m
Offentlichkeit ZU. USdruc. bringen, hermeneutischen Prozess der Aneilgnung
und ZWarLr en Menschen. Das Recht auf kann die vielfache Gebundenhei nicht
Religionsfreiheit nthält als olches jedoch übergangen werden. In den verschiedenen
keine inhaltlichen weltanschaulichen (Ir1- Kulturen, Traditionen und Weltanschau-
entlerungen; CS hält die Wahrheitsfrage lassen sich zweifelsohne nknüp-
In Das Menschenrechtsethos ist fungspunkte Dbzw. Aquivalente für ein Men-
allerdings nicht mıt jedwedem artiku- schenrechtsethos finden, Ja In ihnen ist des
lären Ethos kompatibel, sondern nthält ÖOfteren wenigstens latent ein olches Ethos
kritische alsstabe für dieses. ntier Be- enthalten. So CS nicht schwer, z.B In
rufung auf das übergeordnete Recht auf den Ethiken der Weltreligionen, In den
Religionsfreiheit werden ei{wa staatliche bedeutenden philosophischen und recht-

lichen Traditionen menschenrechtlich rele-Praktiken kritisiert, bel denen die MiIt-
lieder einer religiösen Miınorıtat einer Grundeinsichten wiederzufinden wI1Ie
Ööffentlichen Glaubensausübung gehindert die der Achtung der Wurde des Menschen,
werden, oder wonach ein Austritt AaUuSs einer des ethischen Universalismus, des Schutzes
Religionsgemeinschaft oder ein Übertritt des Lebens SOWI1eEe der körperlichen und
VO  b einer Religionsgemeinschaft einer seelischen Integrität, der Befriedigung VO  b

anderen verboten Sind. Grun  edürfnissen, des Schutzes VO  b Ehe
Partikuläres Ethos und universales und Familie, der Sicherung VO  b Grundtfrei-

Menschenrechtsethos MUSsSen keineswegs heiten, einer Gleichbehandlung ıIn relevant
In einem Verhältnis der Konkurrenz DZw. gleichen Fällen und der Notwendigkeit e1-
der Nnier- und Überordnung stehen. Ins- Ner Herrschaftsbegrenzung. Auch für den
besondere beim Prozess der Vermittlung Bereich der Menschenrechte ist ein Prozess
der Menschenrechte besteht das YTIoOrder- der Inkulturation notwendig. Je intensiver
18; spezifische Kulturen, Traditionen und S1€ Anknüpfung entsprechende
Weltanschauungen einzubeziehen?. DIe Aquivalente In den diversen kulturellen
Chance, dass die Menschenrechte als 11OTI- und religiösen Ethosformen angeeignet
matıve Leitkriterien des politisch-sozialen werden, denen S1e Ja nicht In einem
Lebens akzeptiert werden, ist 11150 grö- (egensatz stehen mMussen, desto größer ist

die Aussicht, dass S1€ weltweit verwirklichtßer, Je überzeugender aufgewiesen werden
kann, dass S1€ mıt dem eigenen Ethos werden können.
mindest vereinbar Sind. Menschen machen C) Nicht 1Ur AaUuSs einer synchronen
moralische Einsichten sich nicht E1igen, Perspektive betrachtet ist das Menschen-
indem S1€ sich auf einen gleichsam archi- rechtsethos ein offenes, sondern auch In
medischen Punkt aufßerhalb der Je eigenen einer diachronen Perspektive. Dass CS sich

Von daher bedeutet nicht 1PSO 1ne Negation der Universalität der Menschenrechte, WE

diese aufßer auf einer Uuniversalen ebenfalls auf regionaler Ebene, WI1IE 1ın kuropa, Amerika un:
Afrika geschehen, kodihfziert werden. Wenn 1ne „Regionalisierung” des Menschenrechts-
schutzes uch einerselIts Cdie Gefahren einer Zersplitterung der einer Entwicklung unterschied-
licher Standards miıt sich bringt, Cdie dem Bemühen 1nN€ globale Geltung zuwiderlaufen
kann, bietet 61€ andererseits Cdie hancen, dass unfter Wahrung der kulturellen Identität
eın Sich-Zueigen-Machen des Menschenrechtsethos herbeigeführt wird, un: dass aufgrund der
größeren kulturellen, politischen un: SO7]lalen Homogenitat einer Kegion Menschenrechte ef-
fektiver umgesetzt werden.
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4 Von daher bedeutet es nicht eo ipso eine Negation der Universalität der Menschenrechte, wenn 
diese außer auf einer universalen ebenfalls auf regionaler Ebene, wie in Europa, Amerika und 
Afrika geschehen, kodifi ziert werden. Wenn eine „Regionalisierung“ des Menschenrechts-
schutzes auch einerseits die Gefahren einer Zersplitterung oder einer Entwicklung unterschied-
licher Standards mit sich bringt, die dem Bemühen um eine globale Geltung zuwiderlaufen 
kann, so bietet sie andererseits u.a. die Chancen, dass unter Wahrung der kulturellen Identität 
ein Sich-Zueigen-Machen des Menschenrechtsethos herbeigeführt wird, und dass aufgrund der 
größeren kulturellen, politischen und sozialen Homogenität einer Region Menschenrechte ef-
fektiver umgesetzt werden.

zu gestalten und ihren Glauben in der 

Öffentlichkeit zum Ausdruck zu bringen, 

und zwar allen Menschen. Das Recht auf 

Religionsfreiheit enthält als solches jedoch 

keine inhaltlichen weltanschaulichen Ori-

entierungen; es hält die Wahrheitsfrage 

in suspenso. Das Menschenrechtsethos ist 

allerdings nicht mit jedwedem partiku-

lären Ethos kompatibel, sondern enthält 

kritische Maßstäbe für dieses. Unter Be-

rufung auf das übergeordnete Recht auf 

Religionsfreiheit werden etwa staatliche 

Praktiken kritisiert, bei denen die Mit-

glieder einer religiösen Minorität an einer 

öffentlichen Glaubensausübung gehindert 

werden, oder wonach ein Austritt aus einer 

Religionsgemeinschaft oder ein Übertritt 

von einer Religionsgemeinschaft zu einer 

anderen verboten sind.

Partikuläres Ethos und universales 

Menschenrechtsethos müssen keineswegs 

in einem Verhältnis der Konkurrenz bzw. 

der Unter- und Überordnung stehen. Ins-

besondere beim Prozess der Vermittlung 

der Menschenrechte besteht das Erforder-

nis, spezifische Kulturen, Traditionen und 

Weltanschauungen einzubeziehen4. Die 

Chance, dass die Menschenrechte als nor-

mative Leitkriterien des politisch-sozialen 

Lebens akzeptiert werden, ist umso grö-

ßer, je überzeugender aufgewiesen werden 

kann, dass sie mit dem eigenen Ethos zu-

mindest vereinbar sind. Menschen machen 

moralische Einsichten sich nicht zu Eigen, 

indem sie sich auf einen gleichsam archi-

medischen Punkt außerhalb der je eigenen 

Kultur und Geschichte beziehen. Beim 

hermeneutischen Prozess der Aneignung 

kann die vielfache Gebundenheit nicht 

übergangen werden. In den verschiedenen 

Kulturen, Traditionen und Weltanschau-

ungen lassen sich zweifelsohne Anknüp-

fungspunkte bzw. Äquivalente für ein Men-

schenrechtsethos finden, ja in ihnen ist des 

Öfteren wenigstens latent ein solches Ethos 

enthalten. So fällt es nicht schwer, z.B. in 

den Ethiken der Weltreligionen, in den 

bedeutenden philosophischen und recht-

lichen Traditionen menschenrechtlich rele-

vante Grundeinsichten wiederzufinden wie 

die der Achtung der Würde des Menschen, 

des ethischen Universalismus, des Schutzes 

des Lebens sowie der körperlichen und 

seelischen Integrität, der Befriedigung von 

Grundbedürfnissen, des Schutzes von Ehe 

und Familie, der Sicherung von Grundfrei-

heiten, einer Gleichbehandlung in relevant 

gleichen Fällen und der Notwendigkeit ei-

ner Herrschaftsbegrenzung. Auch für den 

Bereich der Menschenrechte ist ein Prozess 

der Inkulturation notwendig. Je intensiver 

sie unter Anknüpfung an entsprechende 

Äquivalente in den diversen kulturellen 

und religiösen Ethosformen angeeignet 

werden, zu denen sie ja nicht in einem 

Gegensatz stehen müssen, desto größer ist 

die Aussicht, dass sie weltweit verwirklicht 

werden können.

c) Nicht nur aus einer synchronen 

Perspektive betrachtet ist das Menschen-

rechtsethos ein offenes, sondern auch in 

einer diachronen Perspektive. Dass es sich 
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ıIn einem ber zweihundert re währ- für die Ermöglichung einer menschenwür-
renden Tradierungsprozess, der ein ZIVili- igen Ex1istenz notwendig 1st. Vom (Jenus
satorischer Lernprozess SCWESCH ist, ohne her gehört die Menschenrechtsethik ZUFK

Zweifel bewährt hat und CS In nationalen Klasse einer „right-based-morality”. hre
Verfassungen WwIe In internationalen Men- ethische Grundkategorie ist die unda-
schenrechtspakten ZU. zumindest d ge_ mentaler Rechte des Menschen, nicht etwa
schriebenen‘ Ethos geworden ist, bedeutet die der i1Ichten oder der erte oder der
nicht, dass der eX der Menschenrechte ugenden. ıne solche auf fundamentalen
nunmehr ein Regelwerk darstellt, das ein für Rechten basierende Sittlichkeit bezieht
Nlemal feststeht. Er ist vielmehr wI1Ie sich auf anthropologische Grundelemente,
auch weiterzuentwickeln und fortzuschrei- auf das, Was für eine mMenschliche Ex1istenz
ben. DIes allein schon deswegen, weil ZU. moralisch relevanter Rücksicht kon-

stitutıv 1st. Das Menschenrechtsethos bildeteinen infolge VO  b wissenschaftlich-tech-
nischen oder gesellschaftlich-politischen mithin die fundierende chicht 1mM (‚esamt
Entwicklungen neuartige elementare (Je- der Sittlichkeit, CN ist nicht ein Hochethos.
fährdungen der Humanıtat auftreten, und Es hat ein Ethos der Gerechtigkeit ZU. In-
weil ZU. anderen In einer geschichtlichen halt, Ca CS sSseiInen Referenzpunkt In dem
Situation euUilic bewusst wird, dass Men- hat, Was Menschen elementar geschuldet

wird, und nicht ein Ethos der Barmher-schen, die einer bestimmten Gruppe aNSC-
hören, formaler Rechtsgleichheit de zigkeit, der freiwilligen humanıtären
facto weiterhin gravierend benachteiligt E1n Bewusstsein VO  b den Menschenrechten
werden oder S1€ aufgrun spezifischer (Je- gehört inzwischen ZU. gemeinsamen Erbe
fährdungen besonders schützen Sind. und kulturellen (ut der Menschheit.
Das Bewusstwerden einer gravierenden e) Es hat sich eingebürgert, die Men-

schenrechte In die drei Grundklassen derUnrechtssituation Dbzw. SCHAUCI die EMpÖ-
LunNng darüber löst AaUs, dass die pfer DZw. individuellen Freiheitsrechte, der poli-
ihre Advokaten In einer politisch-sozialen tischen Mitwirkungsrechte und der
ewegung sich sammen(tTtun, ein zialen Anspruchsrechte einzuteilen und
spezifisches Recht einzufordern. Ist dieses die einzelnen Rechte einer dieser Klassen
zunächst postulierte Recht ach eiInem für zuzuordnen. Wenn diese Systematislie-
gewöhnlich langwierigen und VO  u Rück- LunNng auch nicht die CINZIE mögliche ist,
schlägen begleiteten Prozess kodifizier zeigt S1€ gleichwohl für sich, dass die Men-
worden, dann bedarf CN wliederum einer schenrechte und ihr entsprechendes Ethos
langen und schwierigen Entwicklung, bis als ein komplexes und aufeinander abge-
die Gewährleistung dieses Rechts ein IN - SLMMTES Gefüge begriffen werden, dass

die einzelnen Rechte nicht efw.: unverbun-tegraler Bestandteil des Menschenrechts-
ethos geworden 1st. den nebeneinander stehen. S1e sind er

Seine Oonturen gewinnt dieses nicht selektiv Umsetzbares. Mıt der
Ethos genere Uurc die Leitidee, dass Je- Qualifizierung, Menschenrechte Sselen
dem Menschen als Menschen insbesondere teilbar”, wird die innere Sinneinheit der
gegenüber dem jeweiligen Staat elementare Rechte, die sich AaUS ihrer Bezogenheit auf
Rechte zustehen, deren Gewährleistung den etzten gemeinsamen Geltungsgrund

Vgl dazu Witschen, C'hristliche FEthik der Menschenrechte. Systematische Studien, Munster
2002,_
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5 Vgl. dazu D. Witschen, Christliche Ethik der Menschenrechte. Systematische Studien, Münster 
u.a. 2002, 93–108.
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in einem über zweihundert Jahre wäh-

renden Tradierungsprozess, der ein zivili-

satorischer Lernprozess gewesen ist, ohne 

Zweifel bewährt hat und es in nationalen 

Verfassungen wie in internationalen Men-

schenrechtspakten zum zumindest „ge-

schriebenen“ Ethos geworden ist, bedeutet 

nicht, dass der Codex der Menschenrechte 

nunmehr ein Regelwerk darstellt, das ein für 

allemal feststeht. Er ist vielmehr wie zuvor 

auch weiterzuentwickeln und fortzuschrei-

ben. Dies allein schon deswegen, weil zum 

einen infolge von wissenschaftlich-tech-

nischen oder gesellschaftlich-politischen 

Entwicklungen neuartige elementare Ge-

fährdungen der Humanität auftreten, und 

weil zum anderen in einer geschichtlichen 

Situation deutlich bewusst wird, dass Men-

schen, die einer bestimmten Gruppe ange-

hören, trotz formaler Rechtsgleichheit de 

facto weiterhin gravierend benachteiligt 

werden oder sie aufgrund spezifischer Ge-

fährdungen besonders zu schützen sind. 

Das Bewusstwerden einer gravierenden 

Unrechtssituation bzw. genauer die Empö-

rung darüber löst aus, dass die Opfer bzw. 

ihre Advokaten in einer politisch-sozialen 

Bewegung sich zusammentun, um ein 

spezifisches Recht einzufordern. Ist dieses 

zunächst postulierte Recht nach einem für 

gewöhnlich langwierigen und von Rück-

schlägen begleiteten Prozess kodifiziert 

worden, dann bedarf es wiede rum einer 

langen und schwierigen Entwicklung, bis 

die Gewährleistung dieses Rechts ein in-

tegraler Bestandteil des Menschenrechts-

ethos geworden ist.

d) Seine Konturen gewinnt dieses 

Ethos generell durch die Leitidee, dass je-

dem Menschen als Menschen insbesondere 

gegenüber dem jeweiligen Staat elementare 

Rechte zustehen, deren Gewährleistung 

für die Ermöglichung einer menschenwür-

digen Existenz notwendig ist. Vom Genus 

her gehört die Menschenrechtsethik zur 

Klasse einer „right-based-morality“. Ihre 

ethische Grundkategorie ist die funda-

mentaler Rechte des Menschen, nicht etwa 

die der Pflichten oder der Werte oder der 

Tugenden. Eine solche auf fundamentalen 

Rechten basierende Sittlichkeit bezieht 

sich auf anthropologische Grundelemente, 

auf das, was für eine menschliche Existenz 

unter moralisch relevanter Rücksicht kon-

stitutiv ist. Das Menschenrechtsethos bildet 

mithin die fundierende Schicht im Gesamt 

der Sittlichkeit, es ist nicht ein Hochethos. 

Es hat ein Ethos der Gerechtigkeit zum In-

halt, da es seinen Referenzpunkt in dem 

hat, was Menschen elementar geschuldet 

wird, und nicht ein Ethos der Barmher-

zigkeit, der freiwilligen humanitären Hilfe. 

Ein Bewusstsein von den Menschenrechten 

gehört inzwischen zum gemeinsamen Erbe 

und kulturellen Gut der Menschheit.

e) Es hat sich eingebürgert, die Men-

schenrechte in die drei Grundklassen der 

individuellen Freiheitsrechte, der poli-

tischen Mitwirkungsrechte und der so-

zialen Anspruchsrechte einzuteilen und 

die einzelnen Rechte einer dieser Klassen 

zuzuordnen. Wenn diese Systematisie-

rung auch nicht die einzig mögliche ist, so 

zeigt sie gleichwohl für sich, dass die Men-

schenrechte und ihr entsprechendes Ethos 

als ein komplexes und aufeinander abge-

stimmtes Gefüge begriffen werden, dass 

die einzelnen Rechte nicht etwa unverbun-

den nebeneinander stehen. Sie sind daher 

nicht etwas selektiv Umsetzbares. Mit der 

Qualifizierung, Menschenrechte seien un-

teilbar5, wird die innere Sinneinheit der 

Rechte, die sich aus ihrer Bezogenheit auf 

den letzten gemeinsamen Geltungsgrund 
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der Menschenwürde ergibt, SOWI1eEe ihre In- 1esSes Element des Menschenrechtsethos
terdependenz ZU. USdruc. gebracht. scheint vielmehr In der ege. übersehen

Kennzeichnen die bisher genannten werden.
Merkmale ZUSaIMEN das Menschenrechts- In nalogie den gebräuchlichen

KOomposıta ‚Menschenrechte und Men-ethos als einen spezifischen ypus VO  b

Sittlichkeit, Se1 nunmehr efragt, AaUS schenpflichten Sselen die menschenrechtlic.
welchen Bausteinen sich dieses Ethos 1mM relevanten (srundhaltungen 1mM Folgenden
Einzelnen usammensetzt. aralle den ‚Menschen-Tugenden geNanntT, arum
Autftbauelementen des allgemeinen Ethos sind diese 1U  b ein konstitutiver Bestand-
selen hier drei Elemente unterschieden: teil des Menschenrechtsethos? Ohne eine
menschenrechtlich relevante ugenden, ein Habitualisierung In den Subjekten, zumal
menschenrechtlich bestimmtes Berufs- bei den politischen und gesellschaftlichen
ethos und eine menschenrechtlich Verantwortungsträgern, ist eine dauerhafte
Lebenswelt. und verlässliche Umsetzung der Menschen-

rechtenicht denkbar. Rechtliche Regelungen
und politische rdnungen „funktionieren”

Grundelement nicht 1PSO (QUA Institutionen, sondern be-
Menschen-Tugenden dürfen auch der lebendigen Sinngestaltung

mittels eiInNnes entsprechenden Ethos der be-
Von der objektiven Dimension des Ethos teiligten Menschen. Rechtliche rdnungen
bestehend AaUS verbindlichen gesellschaft- MUSSeEeN zumindest mitgetragen werden

Urc. ein Ööffentlich wirksames Ethos, daslichen DZw. institutionellen Handlungs-
normlerungen ist se1it der klassischen sich AaUuSs VO Menschenrechtscodex
antiken, näherhin griechischen Ethik® gepragten (;rundeinstellungen der Einzel-
seiInNne subjektive Dimension unterschieden NenNn aufbaut. Rechtliche Kodifizierungen
worden. Mıt Letzterer sind die Tun  al- aufen nämlich 1Ins gere, Wenn S1€ nicht
Lungen gemelnt, die ein Individuum In 1mM moralischen Bewusstsein SOWI1E In der
einem Lernprozess Uurc tändige UÜbung freiwilligen Selbstverpflichtung zumindest
sich angeeignet hat, dass iıhm die (Ir1- der überwiegenden ehrnen! der betel-
entlierung ihnen ZUFK Gewohnheit, ZU. ligten ersonen, Gesellschaft und Politik

ach menschenrechtlichen GrundsätzenHabitus geworden 1st. 1ese ugenden, die
den moralischen Charakter eiInes ubjekts gestalten wollen, einen entsprechenden
ausmachen, ermöglichen ihm, mıt einer Widerhall finden
gewlissen Leichtigkeit und Souveränıtät Das Recht als olches chafft zudem
SOWI1eEe mıt Nnnerer Freude SeINer jeweiligen AaUuSs sich heraus keine hinreichende Mot1-
moralischen Verantwortung beständig SC vatlon, sich für den Schutz der Menschen-
recht werden oder sich mıt dem rechte eINZzZUSsSeiIzen. Der Rückgriff auf
identifizieren, Was das objektive Ethos for- ralische Grundeinstellungen und auf ein
dert. Wenngleich CS UNUuDIIIC ist, diese Sub- entsprechendes vorhandenes Ethos ist hier
jektive Dimension des Ethos auf die Men- una  ingbar; rechtliche Sanktionsmög-
schenrechte übertragen, steht dem lichkeiten können ZWarLr als ultima raltılo
doch kein prinzipielles Hindernis 1mM Wege. dienen, potenzielle Täter VO  b Men-

Vgl Im, ethos, 1n Wörterbuch der antiken Philosophie, hrsg. VO  3 Horn Kapp,
München 2002, 155—-157
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6 Vgl. R. Elm, ethos, in: Wörterbuch der antiken Philosophie, hrsg. von Ch. Horn u. Ch. Rapp, 
München 2002, 155–157.

der Menschenwürde ergibt, sowie ihre In-

terdependenz zum Ausdruck gebracht.

Kennzeichnen die bisher genannten 

Merkmale zusammen das Menschenrechts-

ethos als einen spezifischen Typus von 

Sittlichkeit, so sei nunmehr gefragt, aus 

welchen Bausteinen sich dieses Ethos im 

Einzelnen zusammensetzt. Parallel zu den 

Aufbauelementen des allgemeinen Ethos 

seien hier drei Elemente unterschieden: 

menschenrechtlich relevante Tugenden, ein 

menschenrechtlich bestimmtes Berufs-

ethos und eine menschenrechtlich geprägte 

Lebenswelt.

2. Grundelement: 
Menschen-Tugenden

Von der objektiven Dimension des Ethos – 

bestehend aus verbindlichen gesellschaft-

lichen bzw. institutionellen Handlungs-

normierungen – ist seit der klassischen 

antiken, näherhin griechischen Ethik6 

seine subjektive Dimension unterschieden 

worden. Mit Letzterer sind die Grundhal-

tungen gemeint, die ein Individuum in 

einem Lernprozess durch ständige Übung 

sich angeeignet hat, so dass ihm die Ori-

entierung an ihnen zur Gewohnheit, zum 

Habitus geworden ist. Diese Tugenden, die 

den moralischen Charakter eines Subjekts 

ausmachen, ermöglichen ihm, mit einer 

gewissen Leichtigkeit und Souveränität 

sowie mit innerer Freude seiner jeweiligen 

moralischen Verantwortung beständig ge-

recht zu werden oder sich mit dem zu 

identifizieren, was das objektive Ethos for-

dert. Wenngleich es unüblich ist, diese sub-

jektive Dimension des Ethos auf die Men-

schenrechte zu übertragen, so steht dem 

doch kein prinzipielles Hindernis im Wege. 

Dieses Element des Menschenrechtsethos 

scheint vielmehr in der Regel übersehen zu 

werden.

In Analogie zu den gebräuchlichen 

Komposita ‚Menschenrechte‘ und ‚Men-

schenpflichten‘ seien die menschenrechtlich 

relevanten Grundhaltungen im Folgenden 

‚Menschen-Tugenden‘ genannt. Warum 

sind diese nun ein konstitutiver Bestand-

teil des Menschenrechtsethos? Ohne eine 

Habitualisierung in den Subjekten, zumal 

bei den politischen und gesellschaftlichen 

Verantwortungsträgern, ist eine dauerhafte 

und verlässliche Umsetzung der Menschen-

rechte nicht denkbar. Rechtliche Regelungen 

und politische Ordnungen „funktionieren“ 

nicht eo ipso qua Institutionen, sondern be-

dürfen auch der lebendigen Sinngestaltung 

mittels eines entsprechenden Ethos der be-

teiligten Menschen. Rechtliche Ordnungen 

müssen zumindest mitgetragen werden 

durch ein öffentlich wirksames Ethos, das 

sich u.a. aus vom Menschenrechtscodex 

geprägten Grundeinstellungen der Einzel-

nen aufbaut. Rechtliche Kodifizierungen 

laufen nämlich ins Leere, wenn sie nicht 

im moralischen Bewusstsein sowie in der 

freiwilligen Selbstverpflichtung zumindest 

der überwiegenden Mehrheit der betei-

ligten Personen, Gesellschaft und Politik 

nach menschenrechtlichen Grundsätzen 

gestalten zu wollen, einen entsprechenden 

Widerhall finden.

Das Recht als solches schafft zudem 

aus sich heraus keine hinreichende Moti-

vation, sich für den Schutz der Menschen-

rechte einzusetzen. Der Rückgriff auf mo-

ralische Grundeinstellungen und auf ein 

entsprechendes vorhandenes Ethos ist hier 

unabdingbar; rechtliche Sanktionsmög-

lichkeiten können zwar als ultima ratio 

dienen, um potenzielle Täter von Men-
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schenrechtsverletzungen abzuhalten, aber keiten VOISCHÖLUMEN., DIe damıit einherge-
nicht, eine allgemeine und dauerhafte en! Arbeitsteilung ist zumal In hoch-
Gewährleistung dieser Rechte sichern. entwickelten und damıt hochkomplexen
Das Rechtsinstitut der Menschenrechte ist Gesellschaften unerlässlich, sollen die
verwlesen auf das moralische Potenzial der zahlreichen gesellschaftlichen ufgaben
Individuen, das Jenes rag und VO SINNn- adäquat r{ullt werden. Zum Berufsethos,
gehalt her ausTIuULIt; diese Art VO  b and- bei dessen Entwicklung vorausgesetzt wird,
lungskompetenz kann nicht rechtlich e1n- dass die er  1C. Tätigkeit nicht 1Ur dem
gefordert oder WU. werden. Erwerb des Lebensunterhaltes oder nicht

Der E1insatz für die Menschenrechte 1Ur der eigenen Persönlichkeitsentfaltung
hat sich überdies erfahrungsgemäfs ftmals oder nicht 1Ur der Erlangung eiInNnes SC
ıIn schwerwiegenden Konfdfliktsituationen ellschaftlichen Status dient, ehören e1lt-

bewähren. Entsprechende Kämpfe sind linien ber die mıt einem Beruf spezifisch
ıIn der ege Jlangwierig und mıt CIHLOTIMNEN verbundenen moralischen Verantwort-
Mühen verbunden:; das Erreichte wird 1M- lichkeiten. Es gibt Auskünfte darüber, Was

Iler wileder VO  b Rückschlägen bedroht. die mafgeblichen erte DZw. (juüter Sind,
Ohne ein tragendes Fundament In rTund- auf die der jeweilige Beruf hingeordnet ist,
haltungen können derartige Kämpfe nicht und VO  b woher SeINe Legitimationskraft
durchgestanden werden. Durch eine stan- gewinnt, Was für den jeweiligen Beruf be-
dig eingeübte Taxls werden handlungs- sonders relevante Haltungen und Ompe-
wirksame Grundeinstellungen, grundsätz- tenzen Sind, und WIE das vielfältige Gefüge

der beruflichen Relationen verantwortlich1C. Dispositionen der kognitiven und
emotionalen Fähigkeiten entwickelt, die gestalten ist Se1 CN ZU. unmittelbaren
ZUFK Verwirklichung der Menschenrechte Gegenüber (z.B ZU. Kunden, Klienten,
qualifizieren. DIe Gesamtpersönlichkeit Patienten), oder den ArbeitskollegInnen
wird VO Ethos der Menschenrechte habi- oder ZU. Berufsstand oder Anstel-
ue durchform Jungsträger oder auch ZUFK Gesellschaft Fur

ein1ıge Berufe ist ein eigener ethischer Kodex
verfasst worden, der Selbstverpflichtungen

Grundelement Menschenrecht- und Leitbilder des jeweiligen Berufsstandes
lıch Hestimmtes Berutfsethos nthält. In einem olchen Kodex werden

tugend- und normethische Leitideen ent-
E1n traditionell dem Ethos zugerechnetes weder für die Individuen, die In diesem Be-
Element ist das Berufsethos. Zum Ethos rufatıg Sind, oder für die Berufsgruppe 1mM
gehört eine Binnengliederung mıt be- gesellschaftlichen Kontext formuliert.
SUimMmMienN Rollenzuweisungen; diese wird In den Überlegungen ZU. Menschen-
gesellschaftlich In einer wesentlichen Hın- rechtsethos spielt HU, Ssowelt für mich
sicht Urc die diversen beruflichen äatlg- ersichtlich, die berufsethische Dimensı-

Was 1m FEinzelnen Cdie Menschen- TIugenden sind, selen Cdie intrinsischen, die aufgrund ihrer
Immanenten teleologischen Ausrichtung einen direkten ezug den Menschenrechten haben,
der instrumentelle, Cdie nicht 1PSO diese Ausrichtung haben, Cdie jedoch 1m [Menst der Reali-
slerung der Menschenrechte estehen können, das habe ich anderer Stelle bereits zeigen Uun:
anhand VO  3 Exempeln verdeutlichen versucht, sodass Cdie kroörterung Cieser rage sich hier
erübrigt. Vgl Witschen, C'hristliche FEthik der Menschenrechte s Anm. 5) 247280
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7 Was im Einzelnen die Menschen-Tugenden sind, seien es die intrinsischen, die aufgrund ihrer 
immanenten teleologischen Ausrichtung einen direkten Bezug zu den Menschenrechten haben, 
oder instrumentelle, die nicht eo ipso diese Ausrichtung haben, die jedoch im Dienst der Reali-
sierung der Menschenrechte stehen können, das habe ich an anderer Stelle bereits zu zeigen und 
anhand von Exempeln zu verdeutlichen versucht, sodass die Erörterung dieser Frage sich hier 
erübrigt. Vgl. D. Witschen, Christliche Ethik der Menschenrechte (s. Anm. 5), 247–280.
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schenrechtsverletzungen abzuhalten, aber 

nicht, um eine allgemeine und dauerhafte 

Gewährleistung dieser Rechte zu sichern. 

Das Rechtsinstitut der Menschenrechte ist 

verwiesen auf das moralische Potenzial der 

Individuen, das jenes trägt und vom Sinn-

gehalt her ausfüllt; diese Art von Hand-

lungskompetenz kann nicht rechtlich ein-

gefordert oder erzwungen werden.

Der Einsatz für die Menschenrechte 

hat sich überdies erfahrungsgemäß oftmals 

in schwerwiegenden Konfliktsituationen 

zu bewähren. Entsprechende Kämpfe sind 

in der Regel langwierig und mit enormen 

Mühen verbunden; das Erreichte wird im-

mer wieder von Rückschlägen bedroht. 

Ohne ein tragendes Fundament in Grund-

haltungen können derartige Kämpfe nicht 

durchgestanden werden. Durch eine stän-

dig eingeübte Praxis werden handlungs-

wirksame Grundeinstellungen, grundsätz-

liche Dispositionen der kognitiven und 

emotionalen Fähigkeiten entwickelt, die 

zur Verwirklichung der Menschenrechte 

qualifizieren. Die Gesamtpersönlichkeit 

wird vom Ethos der Menschenrechte habi-

tuell durchformt.7

3. Grundelement: Menschenrecht-
lich bestimmtes Berufsethos

Ein traditionell dem Ethos zugerechnetes 

Element ist das Berufsethos. Zum Ethos 

gehört eine Binnengliederung mit be-

stimmten Rollenzuweisungen; diese wird 

gesellschaftlich in einer wesentlichen Hin-

sicht durch die diversen beruflichen Tätig-

keiten vorgenommen. Die damit einherge-

hende Arbeitsteilung ist – zumal in hoch-

entwickelten und damit hochkomplexen 

Gesellschaften – unerlässlich, sollen die 

zahlreichen gesellschaftlichen Aufgaben 

adäquat erfüllt werden. Zum Berufsethos, 

bei dessen Entwicklung vorausgesetzt wird, 

dass die berufliche Tätigkeit nicht nur dem 

Erwerb des Lebensunterhaltes oder nicht 

nur der eigenen Persönlichkeitsentfaltung 

oder nicht nur der Erlangung eines ge-

sellschaftlichen Status dient, gehören Leit-

linien über die mit einem Beruf spezifisch 

verbundenen moralischen Verantwort-

lichkeiten. Es gibt Auskünfte darüber, was 

die maßgeblichen Werte bzw. Güter sind, 

auf die der jeweilige Beruf hingeordnet ist, 

und von woher er seine Legitimationskraft 

gewinnt, was für den jeweiligen Beruf be-

sonders relevante Haltungen und Kompe-

tenzen sind, und wie das vielfältige Gefüge 

der beruflichen Relationen verantwortlich 

zu gestalten ist – sei es zum unmittelbaren 

Gegenüber (z.B. zum Kunden, Klienten, 

Patienten), oder zu den ArbeitskollegInnen 

oder zum Berufsstand oder zum Anstel-

lungsträger oder auch zur Gesellschaft. Für 

einige Berufe ist ein eigener ethischer Kodex 

verfasst worden, der Selbstverpflichtungen 

und Leitbilder des jeweiligen Berufsstandes 

enthält. In einem solchen Kodex werden 

tugend- und normethische Leitideen ent-

weder für die Individuen, die in diesem Be-

ruf tätig sind, oder für die Berufsgruppe im 

gesellschaftlichen Kontext formuliert.

In den Überlegungen zum Menschen-

rechtsethos spielt nun, soweit für mich 

ersichtlich, die berufsethische Dimensi-
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kaum eine Das MAas darin der Just1z, 1mM Strafvollzug Arbeitenden,
die direkt Menschenrechte verletzen oderbegründet se1nN, dass für gewöhnlich der

Ausgangspunkt und die Perspektive eiInes schützen können. Andere Berufsgruppen
Berufsethos der Jjeweilige Beruf ist efw.: sind auf die Gewährleistung bestimmter
der des Mediziners/der Medizinerin, des Menschenrechte angewlesen, wI1Ie etwa

Pädagogen und der Pädagogin, der Inge- Journalisten auf die Pressefreiheit, WI1S-
N1euUre, JuristIinnen oder Geistlichen und senschatftler auf die Wissenschaftsfreiheit,
nicht eine ethische Leitidee, die dann für Geistliche auf die Religionsfreiheit, und
verschiedene Berufsgruppen ZUFK Entwick- en sich dann ihrerseits für den Erhalt

dieses Rechts und SE1INE verantwortlichelung ihres Ethos mafßgeblich ware Bel der
dee eiInes menschenrechtlich bestimmten Ausgestaltung eINZUSeIZeN In bestimmten
Berufsethos ware jedoch Letzteres der Fall. Situationen können einzelne Berufe ihren

stellt die eringe Beachtung eiInNnes sol- Beltrag ıIn der Menschenrechtsarbeit leis-
chen Ethos als eiInes Grundelementes des ten. urısten können Urc. eine advoka-
Menschenrechtsethos SOWI1LEe SE1INE kaum torische Tätigkeit für die pfer und Urc.
feststellbare Verankerung 1mM Ööffentlichen den mıt rechtsstaatlichen Mitteln geführ-
ewusstsein ein Defizit dar. Denn CS ist ten amp die Straflosigkeit der Tä-
gleichsam die Schnittstelle zwischen IN - ter Menschenrechtsverteidiger SEC1IN. Den
dividuellem und gesellschaftlichem Men- Optern VO  b Menschenrechtsverletzungen
schenrechtsethos, insofern Grundeinstel- können ÄArzte medizinisch, Psychologen
lungen SOWI1E Handlungskompetenzen des therapeutisch helfen. Medizinisches erso-
Einzelnen und gesellschaftlich bestimmte nal, das z B ıIn Haftanstalten oder In psychi-
und vermittelte Aufgaben DZw. Verantwort- atrischen Krankenhäusern arbeitet, kann
lichkeiten zusammentrefifen. Menschen- die Menschenrechte besonders gefährdeter

Menschen schützen. Sozilalarbeiterinnenrechtsarbeit ist keineswegs ausschlielslic.
ac. der „grofßen Politik”, also nationaler oder Gewerkschafter können, Ca S1€
Keglerungen und internationaler nstıtu- mittelbar mıt sozlalen otlagen VO  b FE1IN-
tionen wI1Ie der UNÖG, sondern hat auch zelnen oder Gruppen konfrontiert werden,
unmittelbar VOTr (Ort geschehen. In die- hinsichtlich der Realisierung sozlaler Men-
SCIN Kontext ist SCAIIC. sehen, dass CS schenrechte die ufgaben des Monitoring

und des Offentlichmachens übernehmen.In einem nicht geringen aße VO  b der Art
und e1SE, wI1Ie Einzelne ihren Beruf AaUS- Da nicht-staatliche Menschenrechtsorga-
üben, abhängt, OD Menschenrechte In COIMN- nısatiıonen In ihrer Arbeit darauf angewle-

zumindest nicht verletzt werden. SCIl sind, dass auf die staatlichen Urgane,
1eweılt und In welcher elise die die Menschenrechtsverletzungen verüben,

einzelnen Berufe VO  b ihrem Ethos her Ööffentlicher Druck ausgeübt wird, ist CS

eine sachliche Af{ftfinität den Menschen- notwendig, dass Journalisten In den Me-
rechten aben, das ist selbstverständlic. dien diese Verletzungen publik machen.
unterschiedlich In bestimmten Berufen Pädagogen können sich der Aufgabe der
können die ihn usübenden unmittelbar Menschenrechtserziehung annehmen. DIe
mıt den Menschenrechten tun aben, 1ste dieser aufs Geratewohl ausgewählten
wI1Ie diejenigen, die VO  b Amtlts In den Beispiele 1e sich leicht fortsetzen. S1e
staatlichen (GGewalten der Legislative, der dürfte allerdings bereits das Erfordernis
Exekutive und der Judikative atlg Sind. eiInes menschenrechtlich bestimmten Be-
Es sind die bei der Polizei, dem Militär, rufsethos erkennen lassen. Bisweilen las-
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on kaum eine Rolle. Das mag u.a. darin 

begründet sein, dass für gewöhnlich der 

Ausgangspunkt und die Perspektive eines 

Berufsethos der jeweilige Beruf ist – etwa 

der des Mediziners/der Medizinerin, des 

Pädagogen und der Pädagogin, der Inge-

nieure, JuristInnen oder Geistlichen – und 

nicht eine ethische Leitidee, die dann für 

verschiedene Berufsgruppen zur Entwick-

lung ihres Ethos maßgeblich wäre. Bei der 

Idee eines menschenrechtlich bestimmten 

Berufsethos wäre jedoch Letzteres der Fall. 

M.E. stellt die geringe Beachtung eines sol-

chen Ethos als eines Grundelementes des 

Menschenrechtsethos sowie seine kaum 

feststellbare Verankerung im öffentlichen 

Bewusstsein ein Defizit dar. Denn es ist 

gleichsam die Schnittstelle zwischen in-

dividuellem und gesellschaftlichem Men-

schenrechtsethos, insofern Grundeinstel-

lungen sowie Handlungskompetenzen des 

Einzelnen und gesellschaftlich bestimmte 

und vermittelte Aufgaben bzw. Verantwort-

lichkeiten zusammentreffen. Menschen-

rechtsarbeit ist keineswegs ausschließlich 

Sache der „großen Politik“, also nationaler 

Regierungen und internationaler Institu-

tionen wie der UNO, sondern hat auch 

unmittelbar vor Ort zu geschehen. In die-

sem Kontext ist schlicht zu sehen, dass es 

in einem nicht geringen Maße von der Art 

und Weise, wie Einzelne ihren Beruf aus-

üben, abhängt, ob Menschenrechte in con-

creto zumindest nicht verletzt werden.

Wieweit und in welcher Weise die 

einzelnen Berufe von ihrem Ethos her 

eine sachliche Affinität zu den Menschen-

rechten haben, das ist selbstverständlich 

unterschiedlich. In bestimmten Berufen 

können die ihn Ausübenden unmittelbar 

mit den Menschenrechten zu tun haben, 

wie diejenigen, die von Amts wegen in den 

staatlichen Gewalten der Legislative, der 

Exekutive und der Judikative tätig sind. 

Es sind die bei der Polizei, dem Militär, 

der Justiz, im Strafvollzug Arbeitenden, 

die direkt Menschenrechte verletzen oder 

schützen können. Andere Berufsgruppen 

sind auf die Gewährleistung bestimmter 

Menschenrechte angewiesen, wie etwa 

Journalisten auf die Pressefreiheit, Wis-

senschaftler auf die Wissenschaftsfreiheit, 

Geistliche auf die Religionsfreiheit, und 

haben sich dann ihrerseits für den Erhalt 

dieses Rechts und seine verantwortliche 

Ausgestaltung einzusetzen. In bestimmten 

Situationen können einzelne Berufe ihren 

Beitrag in der Menschenrechtsarbeit leis-

ten. Juristen können durch eine advoka-

torische Tätigkeit für die Opfer und durch 

den mit rechtsstaatlichen Mitteln geführ-

ten Kampf gegen die Straflosigkeit der Tä-

ter Menschenrechtsverteidiger sein. Den 

Opfern von Menschenrechtsverletzungen 

können Ärzte medizinisch, Psychologen 

therapeutisch helfen. Medizinisches Perso-

nal, das z.B. in Haftanstalten oder in psychi-

atrischen Krankenhäusern arbeitet, kann 

die Menschenrechte besonders gefährdeter 

Menschen schützen. Sozialarbeiterinnen 

oder Gewerkschafter können, da sie un-

mittelbar mit sozialen Notlagen von Ein-

zelnen oder Gruppen konfrontiert werden, 

hinsichtlich der Realisierung sozialer Men-

schenrechte die Aufgaben des Monitoring 

und des Öffentlichmachens übernehmen. 

Da nicht-staatliche Menschenrechtsorga-

nisationen in ihrer Arbeit darauf angewie-

sen sind, dass auf die staatlichen Organe, 

die Menschenrechtsverletzungen verüben, 

öffentlicher Druck ausgeübt wird, ist es u.a. 

notwendig, dass Journalisten in den Me-

dien diese Verletzungen publik machen. 

Pädagogen können sich der Aufgabe der 

Menschenrechtserziehung annehmen. Die 

Liste dieser aufs Geratewohl ausgewählten 

Beispiele ließe sich leicht fortsetzen. Sie 

dürfte allerdings bereits das Erfordernis 

eines menschenrechtlich bestimmten Be-

rufsethos erkennen lassen. Bisweilen las-
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SCIl sich auch Ansätze feststellen, das Grundkonsens ber elementare Rechte
ethische Selbstverständnis eiInNnes Berufes DZw. erte In einer Gesellschaft angewle-
VO  b den Menschenrechten her enTl- SC  S er der rec.  1chen Kodifizierung
werfen. E1n MIr bekanntes eispie. ist das bedürfe CS komplementär der gesellschaft-
Bemühen, Oozlale Arbeit als Menschen- lichen und interkulturellen Ethosbildung,
rechtsprofession begreifen.“ sollen die Menschenrechte, die letztlich als

zivilisatorische Errungenschaft Fra-
giles sich aben, Urc. politisch-gesell-

Grundelement Menschen- Sschaltlıche Entwicklungen infrage gestellt
rechtlich Lebenswelt und bedroht werden können, dauerhaft

und wirksam geschützt werden.” Ntier be-
Wle beim „gewöhnlichen” Ethos neben SUimMmMIieN Umständen werden erst Uurc
der individuellen und der beruflichen [)I- die Ethosbildung die Voraussetzungen für
mMensıiıcon VOLF em die gesellschaftliche als die gesellschaftliche oder internationa-
konstitutiv ZU. Ethos ehörig betrachtet le eptanz dessen, Was In einer Men-
wird, wird auch beim Menschenrechts- schenrechtskonvention bereits rechtlich
ethos die letztgenannte als integraler Be- NnOormıler ist, geschaffen; Urc. S1€ werden
standteil aufgefasst. Dem ijeg der Gedanke die Menschenrechte In jedem Fall In der
zugrunde, die Menschenrechte Sselen nicht jeweiligen Gesellschaft, dem jeweiligen
ausschließlich als Jjuridische und damıit Kulturkreis angeeignet, verwurzelt und be-
einklagbare Rechte der einzelnen Büurger heimatet. Bel diesem Prozess können auf
gegenüber dem jeweiligen Staat begrei- der einen Selite diese Rechte als zumindest
fen, sondern S1€ selen auch auf ein I1T a- atente Bestandteile der eigenen politisch-
isches Fundament, auf einen moralischen rec.  1Iıchen Kultur erkannt und reziplert

Vgl dazu: Vereinftfe Nahonen Sentrum für Menschenrechte Internationaler Verhband der SO-
zialarbeiterInnen (IFSW) Internationale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit
(TASSW), Menschenrechte Uun: SO71ale Arbeit. Eın Handbuch für Ausbildungsstätten der SO-
zialen Arbeit un: für den Sozialarbeitsberuf, hrsg. VOoO Fachbereich SOzlalwesen der Fach-
hochschule Ravensburg-Weingarten Silvia Staub-Bernasconi, Ozlale Arbeit als „Men-
schenrechtsprofession‘, 1n Wohrle Hrsg.), Profession Uun: Wissenschaft Sozlaler Arbeit,
Pfaffenweiler 1998, 305—-332; Hans Walz, Ozlale Arbeit als Menschenrechts-Profession, 1n
Reind/G. KAawWwamura Hrsg.), Menschenwürde un: Menschenrechte 1m Umgang miıt Straftäl-
ligen, Freiburg Br. 2000,_ FPYaMncO est Hrsg.), Ozlale Arbeit 1m Blick auf die Men-
schenrechte. eıtrage ZuUu!r Ringvorlesung des Fachbereichs Sozlalarbeit der Fachhochschule
Dortmund, bssen 2001; Lob-Hüdepohl, Ethik Sozlaler Arbeit als Menschenrechtsprofession.
Konturen einer sozialprofessionellen Grundhaltung, 1: Ozlale Arbeit 2003), 472455
Vgl Hilpert, Menschenrechte un: Theologie s Anm 1) „Wenn178  Witschen/Grundelemente des Menschenrechtsethos  sen sich auch erste Ansätze feststellen, das  Grundkonsens über elementare Rechte  ethische Selbstverständnis eines Berufes  bzw. Werte in einer Gesellschaft angewie-  von den Menschenrechten her zu ent-  sen. Außer der rechtlichen Kodifizierung  werfen. Ein mir bekanntes Beispiel ist das  bedürfe es komplementär der gesellschaft-  Bemühen, Soziale Arbeit als Menschen-  lichen und interkulturellen Ethosbildung,  rechtsprofession zu begreifen.®  sollen die Menschenrechte, die letztlich als  zivilisatorische Errungenschaft etwas Fra-  giles an sich haben, durch politisch-gesell-  4. Grundelement: Menschen-  schaftliche Entwicklungen infrage gestellt  rechtlich geprägte Lebenswelt  und bedroht werden können, dauerhaft  und wirksam geschützt werden.? Unter be-  Wie beim „gewöhnlichen“ Ethos neben  stimmten Umständen werden erst durch  der individuellen und der beruflichen Di-  die Ethosbildung die Voraussetzungen für  mension vor allem die gesellschaftliche als  die gesellschaftliche oder internationa-  konstitutiv zum Ethos gehörig betrachtet  le Akzeptanz dessen, was in einer Men-  wird, so wird auch beim Menschenrechts-  schenrechtskonvention bereits rechtlich  ethos die letztgenannte als integraler Be-  normiert ist, geschaffen; durch sie werden  standteil aufgefasst. Dem liegt der Gedanke  die Menschenrechte in jedem Fall in der  zugrunde, die Menschenrechte seien nicht  jeweiligen Gesellschaft, dem jeweiligen  ausschließlich als juridische und damit  Kulturkreis angeeignet, verwurzelt und be-  einklagbare Rechte der einzelnen Bürger  heimatet. Bei diesem Prozess können auf  gegenüber dem jeweiligen Staat zu begrei-  der einen Seite diese Rechte als zumindest  fen, sondern sie seien auch auf ein mora-  latente Bestandteile der eigenen politisch-  lisches Fundament, auf einen moralischen  rechtlichen Kultur erkannt und rezipiert  Vgl. dazu: Vereinte Nationen —- Zentrum für Menschenrechte / Internationaler Verband der So-  zialarbeiterInnen (IFSW) / Internationale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit  (IASSW), Menschenrechte und soziale Arbeit. Ein Handbuch für Ausbildungsstätten der So-  zialen Arbeit und für den Sozialarbeitsberuf, hrsg. vom Fachbereich Sozialwesen der Fach-  hochschule Ravensburg-Weingarten °2002; Silvia Staub-Bernasconi, Soziale Arbeit als „Men-  schenrechtsprofession“, in: A. Wöhrle (Hrsg.), Profession und Wissenschaft Sozialer Arbeit,  Pfaffenweiler 1998, 305-332; Hans Walz, Soziale Arbeit als Menschenrechts-Profession, in: R.  Reindl/G. Kawamura (Hrsg.), Menschenwürde und Menschenrechte im Umgang mit Straffäl-  ligen, Freiburg i. Br. 2000, 97-113; Franco Rest (Hrsg.), Soziale Arbeit im Blick auf die Men-  schenrechte. Beiträge zur Ringvorlesung des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule  Dortmund, Essen 2001; A. Lob-Hüdepohl, Ethik Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession.  Konturen einer sozialprofessionellen Grundhaltung, in: Soziale Arbeit 52 (2003), 42-48.  Vgl. K. Hilpert, Menschenrechte und Theologie (s. Anm. 1), 47: „Wenn ... die Menschenrechte  nicht nur zeitweise eingehalten, sondern als Grundbestandteile der Ordnung des gesellschaft-  lichen Miteinanders wirklich anerkannt werden sollen, genügt weder ihre formale Aufnahme  in einen Vertrag noch die Androhung internationaler Sanktionen für den Fall ihrer Verletzung.  Sie können ... nur dort eine prägende Kraft für politisches Agieren, Rechtskultur und Umgang  mit den Bürgern entfalten, wo sie sich breiter Zustimmung erfreuen und aus der Gesellschaft  heraus moralisch eingefordert werden. In dieser sozialen Implementierung der Menschenrechte  in das Bewusstsein einer Gesellschaft, ihrer Verantwortungsträger und möglichst vieler ihrer  Bürger liegt die schwierigste Aufgabe ihrer Durchsetzung, zugleich aber auch die nachhaltigste  Garantie für ihre Respektierung in der Praxis, unter Umständen sogar unter Bedingungen wi-  derstrebender politischer Verhältnisse.“Clie Menschenrechte
nicht 11UT ZzeltweIise eingehalten, sondern als Grundbestandteile der Ordnung des gesellschaft-
lichen Miteinanders wirklich anerkannt werden sollen, genugt weder ihre ormale Aufnahme
ın einen Vertrag noch Cdie Androhung internationaler Sanktionen für den Fall ihrer Verletzung.
S1€e können178  Witschen/Grundelemente des Menschenrechtsethos  sen sich auch erste Ansätze feststellen, das  Grundkonsens über elementare Rechte  ethische Selbstverständnis eines Berufes  bzw. Werte in einer Gesellschaft angewie-  von den Menschenrechten her zu ent-  sen. Außer der rechtlichen Kodifizierung  werfen. Ein mir bekanntes Beispiel ist das  bedürfe es komplementär der gesellschaft-  Bemühen, Soziale Arbeit als Menschen-  lichen und interkulturellen Ethosbildung,  rechtsprofession zu begreifen.®  sollen die Menschenrechte, die letztlich als  zivilisatorische Errungenschaft etwas Fra-  giles an sich haben, durch politisch-gesell-  4. Grundelement: Menschen-  schaftliche Entwicklungen infrage gestellt  rechtlich geprägte Lebenswelt  und bedroht werden können, dauerhaft  und wirksam geschützt werden.? Unter be-  Wie beim „gewöhnlichen“ Ethos neben  stimmten Umständen werden erst durch  der individuellen und der beruflichen Di-  die Ethosbildung die Voraussetzungen für  mension vor allem die gesellschaftliche als  die gesellschaftliche oder internationa-  konstitutiv zum Ethos gehörig betrachtet  le Akzeptanz dessen, was in einer Men-  wird, so wird auch beim Menschenrechts-  schenrechtskonvention bereits rechtlich  ethos die letztgenannte als integraler Be-  normiert ist, geschaffen; durch sie werden  standteil aufgefasst. Dem liegt der Gedanke  die Menschenrechte in jedem Fall in der  zugrunde, die Menschenrechte seien nicht  jeweiligen Gesellschaft, dem jeweiligen  ausschließlich als juridische und damit  Kulturkreis angeeignet, verwurzelt und be-  einklagbare Rechte der einzelnen Bürger  heimatet. Bei diesem Prozess können auf  gegenüber dem jeweiligen Staat zu begrei-  der einen Seite diese Rechte als zumindest  fen, sondern sie seien auch auf ein mora-  latente Bestandteile der eigenen politisch-  lisches Fundament, auf einen moralischen  rechtlichen Kultur erkannt und rezipiert  Vgl. dazu: Vereinte Nationen —- Zentrum für Menschenrechte / Internationaler Verband der So-  zialarbeiterInnen (IFSW) / Internationale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit  (IASSW), Menschenrechte und soziale Arbeit. Ein Handbuch für Ausbildungsstätten der So-  zialen Arbeit und für den Sozialarbeitsberuf, hrsg. vom Fachbereich Sozialwesen der Fach-  hochschule Ravensburg-Weingarten °2002; Silvia Staub-Bernasconi, Soziale Arbeit als „Men-  schenrechtsprofession“, in: A. Wöhrle (Hrsg.), Profession und Wissenschaft Sozialer Arbeit,  Pfaffenweiler 1998, 305-332; Hans Walz, Soziale Arbeit als Menschenrechts-Profession, in: R.  Reindl/G. Kawamura (Hrsg.), Menschenwürde und Menschenrechte im Umgang mit Straffäl-  ligen, Freiburg i. Br. 2000, 97-113; Franco Rest (Hrsg.), Soziale Arbeit im Blick auf die Men-  schenrechte. Beiträge zur Ringvorlesung des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule  Dortmund, Essen 2001; A. Lob-Hüdepohl, Ethik Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession.  Konturen einer sozialprofessionellen Grundhaltung, in: Soziale Arbeit 52 (2003), 42-48.  Vgl. K. Hilpert, Menschenrechte und Theologie (s. Anm. 1), 47: „Wenn ... die Menschenrechte  nicht nur zeitweise eingehalten, sondern als Grundbestandteile der Ordnung des gesellschaft-  lichen Miteinanders wirklich anerkannt werden sollen, genügt weder ihre formale Aufnahme  in einen Vertrag noch die Androhung internationaler Sanktionen für den Fall ihrer Verletzung.  Sie können ... nur dort eine prägende Kraft für politisches Agieren, Rechtskultur und Umgang  mit den Bürgern entfalten, wo sie sich breiter Zustimmung erfreuen und aus der Gesellschaft  heraus moralisch eingefordert werden. In dieser sozialen Implementierung der Menschenrechte  in das Bewusstsein einer Gesellschaft, ihrer Verantwortungsträger und möglichst vieler ihrer  Bürger liegt die schwierigste Aufgabe ihrer Durchsetzung, zugleich aber auch die nachhaltigste  Garantie für ihre Respektierung in der Praxis, unter Umständen sogar unter Bedingungen wi-  derstrebender politischer Verhältnisse.“11UT dort 1nN€ prägende raft für politisches Agleren, Rechtskultur Uun: Umgang
miıt den Burgern entfalten, 61€E sich breiter Zustimmung erfreuen un: AUS der Gesellschaft
heraus moralisch eingefordert werden. In Cieser SO7lalen Implementierung der Menschenrechte
ın das Bewusstsein einer Gesellschaft, ihrer Verantwortungstrager un: möglichst vieler ihrer
Burger liegt Cdie schwierigste Aufgabe ihrer Durchsetzung, zugleich ber uch Cdie nachhaltigste
(‚arantıe für ihre Respektierung ın der PraxI1is, unfer Umständeno unfer Bedingungen W1-
derstrebender politischer Verhältnisse. “
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8 Vgl. dazu: Vereinte Nationen – Zentrum für Menschenrechte / Internationaler Verband der So-
zialarbeiterInnen (IFSW) / Internationale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit 
(IASSW), Menschenrechte und soziale Arbeit. Ein Handbuch für Ausbildungsstätten der So-
zialen Arbeit und für den Sozialarbeitsberuf, hrsg. vom Fachbereich Sozialwesen der Fach-
hochschule Ravensburg–Weingarten 52002; Silvia Staub-Bernasconi, Soziale Arbeit als „Men-
schenrechtsprofession“, in: A. Wöhrle (Hrsg.), Profession und Wissenschaft  Sozialer Arbeit, 
Pfaff enweiler 1998, 305–332; Hans Walz, Soziale Arbeit als Menschenrechts-Profession, in: R. 
Reindl/G. Kawamura (Hrsg.), Menschenwürde und Menschenrechte im Umgang mit Straff äl-
ligen, Freiburg i. Br. 2000, 97–113; Franco Rest (Hrsg.), Soziale Arbeit im Blick auf die Men-
schenrechte. Beiträge zur Ringvorlesung des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule 
Dortmund, Essen 2001; A. Lob-Hüdepohl, Ethik Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession. 
Konturen einer sozialprofessionellen Grundhaltung, in: Soziale Arbeit 52 (2003), 42–48.

9 Vgl. K. Hilpert, Menschenrechte und Th eologie (s. Anm. 1), 47: „Wenn … die Menschenrechte 
nicht nur zeitweise eingehalten, sondern als Grundbestandteile der Ordnung des gesellschaft -
lichen Miteinanders wirklich anerkannt werden sollen, genügt weder ihre formale Aufnahme 
in einen Vertrag noch die Androhung internationaler Sanktionen für den Fall ihrer Verletzung. 
Sie können … nur dort eine prägende Kraft  für politisches Agieren, Rechtskultur und Umgang 
mit den Bürgern entfalten, wo sie sich breiter Zustimmung erfreuen und aus der Gesellschaft  
heraus moralisch eingefordert werden. In dieser sozialen Implementierung der Menschenrechte 
in das Bewusstsein einer Gesellschaft , ihrer Verantwortungsträger und möglichst vieler ihrer 
Bürger liegt die schwierigste Aufgabe ihrer Durchsetzung, zugleich aber auch die nachhaltigste 
Garantie für ihre Respektierung in der Praxis, unter Umständen sogar unter Bedingungen wi-
derstrebender politischer Verhältnisse.“
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sen sich auch erste Ansätze feststellen, das 

ethische Selbstverständnis eines Berufes 

von den Menschenrechten her zu ent-

werfen. Ein mir bekanntes Beispiel ist das 

Bemühen, Soziale Arbeit als Menschen-

rechtsprofession zu begreifen.8

4. Grundelement: Menschen-
rechtlich geprägte Lebenswelt

Wie beim „gewöhnlichen“ Ethos neben 

der individuellen und der beruflichen Di-

mension vor allem die gesellschaftliche als 

konstitutiv zum Ethos gehörig betrachtet 

wird, so wird auch beim Menschenrechts-

ethos die letztgenannte als integraler Be-

standteil aufgefasst. Dem liegt der Gedanke 

zugrunde, die Menschenrechte seien nicht 

ausschließlich als juridische und damit 

einklagbare Rechte der einzelnen Bürger 

gegenüber dem jeweiligen Staat zu begrei-

fen, sondern sie seien auch auf ein mora-

lisches Fundament, auf einen moralischen 

Grundkonsens über elementare Rechte 

bzw. Werte in einer Gesellschaft angewie-

sen. Außer der rechtlichen Kodifizierung 

bedürfe es komplementär der gesellschaft-

lichen und interkulturellen Ethosbildung, 

sollen die Menschenrechte, die letztlich als 

zivilisatorische Errungenschaft etwas Fra-

giles an sich haben, durch politisch-gesell-

schaftliche Entwicklungen infrage gestellt 

und bedroht werden können, dauerhaft 

und wirksam geschützt werden.9 Unter be-

stimmten Umständen werden erst durch 

die Ethosbildung die Voraussetzungen für 

die gesellschaftliche oder internationa-

le Akzeptanz dessen, was in einer Men-

schenrechtskonvention bereits rechtlich 

normiert ist, geschaffen; durch sie werden 

die Menschenrechte in jedem Fall in der 

jeweiligen Gesellschaft, dem jeweiligen 

Kulturkreis angeeignet, verwurzelt und be-

heimatet. Bei diesem Prozess können auf 

der einen Seite diese Rechte als zumindest 

latente Bestandteile der eigenen politisch-

rechtlichen Kultur erkannt und rezipiert 
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werden‘®, können auf der anderen Selte allgemein als verbindlich Anerkannte SC1IN.
Ausformungen des Je eigenen Ethos VO  b DIe dee des Ethos impliziert allgemein die
der vorrangigen Leitidee der Menschen- Anerkennung des Umstandes, dass jeder
rechte her kritisiert und verändert werden. Mensch unvermeidlich In einem Umifeld
Mıt dem Menschenrechtsethos werden ein sich vor{indet und lebt, In dem spezifische
Fundus verbindlicher Oormen der Huma- moralische Leitideen, Ideale und Oormen
Nıa SOWI1eEe moralische Ressourcen für ihre als mafsgeblich anerkannt werden. eine
Umsetzung ZUFK Verfügung gestellt. Ihm Gesellschaft oder Epoche erfindet die MoO-
kommt eine gestalterische SOWI1eEe fermen- ral 1E  ar Von er kommt CN darauf
tierende Kraft 1mM (‚esamt der Menschen- VO  b welcher Art das Ethos ist, für den Ver-
rechte Fur ihre Jangfristige Durch- teidiger der Menschenrechte darauf, dass
setzung und damıit auch AaUS Gründen ein menschenrechtlich gepragtes Ethos

vorherrscht.der Prävention ist CS notwendig, dass die
kulturtragenden Kräfte und Institutionen, ufgrun VO  b Lernprozessen soll

denen In jedem Fall auch die Religions- die Achtung der Menschenrechte Bestand-
teil des kollektiven moralischen Bewusst-gemeinschaften gehören, menschenrecht-

ich epragt Sind. Ohne das Einbeziehen SCE1INS SOWI1eEe Eingeübtes SC1IN. DIe
dieser Kräfte ist ein gezieltes Erarbeiten Lernprozesse tellen eine „Querschnitts-
des Menschenrechtsethos und SeiIn eDen- ufs  b<z dar und finden auf verschiedens-
iges TYThalten Uurc Weitervermittlung ten Ebenen WIE auf denen der Men-
und Fortentwicklung nicht möglich. Es schenrechtserziehung, der Ööffentlichen
besteht nicht 1Ur eine Komplementarität, Information und Bewusstseinsbildung, des
sondern auch eine Wechselwirkung ZW1- interkulturellen Dialogs SOWI1Ee der UNsSC-
schen Recht und Ethos Wle auf der einen meın vielfältigen Arbeit nicht-staatlicher
Selte dem Recht bekanntlic. eine Sıtten- Menschenrechtsorganisationen.
ıldende Kraft zukommt oder wenIigstens C) Weil die dee der Menschenrechte
zukommen kann, hat das jeweilige In sich In einem Tradierungsprozess bewährt
einer Gesellschaft oder der internationalen hat, deshalb soll S1€ als gemeinsames Erbe
Gemeinschaft vorherrschende Ethos Sseine der Menschheit bewahrt werden. DIe Be-
Auswirkungen auf die rec.  1Iıchen Kodifi- wahrung geschieht nicht aufgrun SE1INES

blofen Herkommens, einer (Je-zierungen und ihre Auslegungen.
DIe 1ele des Aufbaus eiInNnes Menschen- wohnheit oder reinen Konventlon, sondern

rechtsethos lassen sich me1iner Ansicht deshalb, weil der Menschenrechtscodex In
ach In dreifacher Hinsicht beschreiben verschiedenen Epochen und Kulturen SC

a Der Schutz der Menschenrechte soll prü. worden ist und el als tragfähige
asıls der Humanıtat sich erwıiesen hat. AlsIn jeder Gesellschaft, In jedem Kulturkreis

das Selbstverständliche, das UÜbliche, das ffenes Ethos ist das Menschenrechtsethos

Vgl ZUuU!T Bedeutung Cdieses Oorgangs Bielefeldt, Menschenrechtspolitik der GOs Bel1l-
spiel ÄAmnesty Internationals, 1: Concordia 43 2003), „ Ur Cdie Entwicklung einer auf Dauer
angelegten internationalen Menschenrechtskultur 1st offenkundig VO  3 höchster Bedeutung,
dass Menschen AUS unterschiedlichen religiösen Uun: kulturellen TIraditionen den Anspruch der
Menschenrechte nicht als blofßes ()ktroi VOoO  3 aufßen, sondern als 1waAas ‚Eigenes’ verstehen kön-
11CIL, als eın Anliegen, das sich bei aller spezifischen Modernität der rechtlichen Ausgestal-
(ung doch zugleich |mit zentralen humanıitären Impulsen der Je eigenen TIradition berührt.“
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werden10, können auf der anderen Seite 

Ausformungen des je eigenen Ethos von 

der vorrangigen Leitidee der Menschen-

rechte her kritisiert und verändert werden. 

Mit dem Menschenrechtsethos werden ein 

Fundus verbindlicher Normen der Huma-

nität sowie moralische Ressourcen für ihre 

Umsetzung zur Verfügung gestellt. Ihm 

kommt eine gestalterische sowie fermen-

tierende Kraft im Gesamt der Menschen-

rechte zu. Für ihre langfristige Durch-

setzung und damit auch aus Gründen 

der Prävention ist es notwendig, dass die 

kulturtragenden Kräfte und Institutionen, 

zu denen in jedem Fall auch die Religions-

gemeinschaften gehören, menschenrecht-

lich geprägt sind. Ohne das Einbeziehen 

dieser Kräfte ist ein gezieltes Erarbeiten 

des Menschenrechtsethos und sein leben-

diges Erhalten durch Weitervermittlung 

und Fortentwicklung nicht möglich. Es 

besteht nicht nur eine Komplementarität, 

sondern auch eine Wechselwirkung zwi-

schen Recht und Ethos. Wie auf der einen 

Seite dem Recht bekanntlich eine sitten-

bildende Kraft zukommt oder wenigstens 

zukommen kann, so hat das jeweilige in 

einer Gesellschaft oder der internationalen 

Gemeinschaft vorherrschende Ethos seine 

Auswirkungen auf die rechtlichen Kodifi-

zierungen und ihre Auslegungen.

Die Ziele des Aufbaus eines Menschen-

rechtsethos lassen sich meiner Ansicht 

nach in dreifacher Hinsicht beschreiben:

a) Der Schutz der Menschenrechte soll 

in jeder Gesellschaft, in jedem Kulturkreis 

das Selbstverständliche, das Übliche, das 

10 Vgl. zur Bedeutung dieses Vorgangs H. Bielefeldt, Menschenrechtspolitik der NGOs am Bei-
spiel Amnesty Internationals, in: Concordia 43 (2003), 8f: „Für die Entwicklung einer auf Dauer 
angelegten internationalen Menschenrechtskultur ist es off enkundig von höchster Bedeutung, 
dass Menschen aus unterschiedlichen religiösen und kulturellen Traditionen den Anspruch der 
Menschenrechte nicht als bloßes Oktroi von außen, sondern als etwas ‚Eigenes‘ verstehen kön-
nen, d.h. als ein Anliegen, das sich bei aller spezifi schen Modernität der rechtlichen Ausgestal-
tung doch zugleich [mit] zentralen humanitären Impulsen der je eigenen Tradition berührt.“

allgemein als verbindlich Anerkannte sein. 

Die Idee des Ethos impliziert allgemein die 

Anerkennung des Umstandes, dass jeder 

Mensch unvermeidlich in einem Umfeld 

sich vorfindet und lebt, in dem spezifische 

moralische Leitideen, Ideale und Normen 

als maßgeblich anerkannt werden. Keine 

Gesellschaft oder Epoche erfindet die Mo-

ral neu. Von daher kommt es darauf an, 

von welcher Art das Ethos ist, für den Ver-

teidiger der Menschenrechte darauf, dass 

ein menschenrechtlich geprägtes Ethos 

vorherrscht.

b) Aufgrund von Lernprozessen soll 

die Achtung der Menschenrechte Bestand-

teil des kollektiven moralischen Bewusst-

seins sowie etwas Eingeübtes sein. Die 

Lernprozesse stellen eine „Querschnitts-

aufgabe“ dar und finden auf verschiedens-

ten Ebenen statt wie auf denen der Men-

schenrechtserziehung, der öffentlichen 

Information und Bewusstseinsbildung, des 

interkulturellen Dialogs sowie der unge-

mein vielfältigen Arbeit nicht-staatlicher 

Menschenrechtsorganisationen.

c) Weil die Idee der Menschenrechte 

sich in einem Tradierungsprozess bewährt 

hat, deshalb soll sie als gemeinsames Erbe 

der Menschheit bewahrt werden. Die Be-

wahrung geschieht nicht aufgrund seines 

bloßen Herkommens, einer puren Ge-

wohnheit oder reinen Konvention, sondern 

deshalb, weil der Menschenrechtscodex in 

verschiedenen Epochen und Kulturen ge-

prüft worden ist und dabei als tragfähige 

Basis der Humanität sich erwiesen hat. Als 

offenes Ethos ist das Menschenrechtsethos 
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allerdings nicht, wI1Ie dies nicht selten beim schenrechtlich Lebenswelt e1n-
gewöhnlichen Ethos geargwöhnt wird, In Abwandlung eiInNnes bekannten
konstitutionell konservativ, sondern WeIl- Diktums VO  b E.-W. Böckenförde!* lässt
terentwicklungen sind ıIn ıhm möglich. sich Das Rechtsinstitut der Men-

Der Schutz der Menschenrechte ist schenrechte ebt VO  u Voraussetzungen, die
nicht 1Ur Aufgabe VO  u Recht und Politik, CS als olches nicht selbst garantieren und
sondern auch VO  u zahlreichen nicht-staat- auch nicht erzwingen kann. Es kann 1Ur

lichen Urganisationen. 168e intermediä- bestehen, WwWenn CN auf die moralische Sub-
Ten (Gruppen, die als zivilgesellschaftliche e1iNnes universalen Ethos zurückgrei-
Akteure zwischen den Individuen und fen kann.
dem Staat vermitteln, sind CS, die die enTl-
ScCheiIdenden eıträge ZUTFK Bildung und Be- Der Autor Dr 20 jeter Witschen, geb
wahrung des Menschenrechtsethos, SE1- 1952, ist Mitarbeiter heim Bischöflichen
Ner gesellschaftlichen Verortung eisten.‘!! Offizialat Osnabrück Publikationen
Ohne eine derartige Kultur der Menschen- Gerechtigkeit und teleologische Yei-
rechte werden diese Leitideen der Huma- burg/Schweiz 1992; Christliche der
Nıa nicht lebendig 1mM Bewusstsein SOWI1E Menschenrechte, Unster 2002; Mehr als
1mM Gedächtnis bleiben und wird CS der die Pflicht. tudien supererogatorischen
notwendigen Motivation fehlen, sich 1M- Handlungen und ethischen dealen, Yel-
Iler wieder, kontinuierlich für eine INenN- burg/Br. 2006.

11 Was Cdie Kirche, insofern 61€ sich als Menschenrechtsorganisation un: uch als 1ne „Schule” der
Menschenrechtserziehung versteht, beitragen kann, das habe ich bereits anderer Stelle aufzu-
zeigen versucht. Vegl. Witschen, C'hristliche FEthik der Menschenrechte s Anm 5) 22453
FW Böckenförde, aat, Gesellschaft, Freiheit. Studien ZuUu!r Staatstheorie Uun: zu Verfassungs-
recht, Frankfurt 1976,
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allerdings nicht, wie dies nicht selten beim 

gewöhnlichen Ethos geargwöhnt wird, 

konstitutionell konservativ, sondern Wei-

terentwicklungen sind in ihm möglich.

Der Schutz der Menschenrechte ist 

nicht nur Aufgabe von Recht und Politik, 

sondern auch von zahlreichen nicht-staat-

lichen Organisationen. Diese intermediä-

ren Gruppen, die als zivilgesellschaftliche 

Akteure zwischen den Individuen und 

dem Staat vermitteln, sind es, die die ent-

scheidenden Beiträge zur Bildung und Be-

wahrung des Menschenrechtsethos, zu sei-

ner gesellschaftlichen Verortung leisten.11 

Ohne eine derartige Kultur der Menschen-

rechte werden diese Leitideen der Huma-

nität nicht lebendig im Bewusstsein sowie 

im Gedächtnis bleiben und wird es an der 

notwendigen Motivation fehlen, sich im-

mer wieder, kontinuierlich für eine men-

schenrechtlich geprägte Lebenswelt ein-

zusetzen. In Abwandlung eines bekannten 

Diktums von E.-W. Böckenförde12 lässt 

sich sagen: Das Rechtsinstitut der Men-

schenrechte lebt von Voraussetzungen, die 

es als solches nicht selbst garantieren und 

auch nicht erzwingen kann. Es kann nur 

bestehen, wenn es auf die moralische Sub-

stanz eines universalen Ethos zurückgrei-

fen kann.

Der Autor: Dr. theol. Dieter Witschen, geb. 

1952, ist Mitarbeiter beim Bischöflichen 

Offizialat Osnabrück. Publikationen u.a.: 

Gerechtigkeit und teleologische Ethik, Frei-

burg/Schweiz 1992; Christliche Ethik der 

Menschenrechte, Münster 2002; Mehr als 

die Pflicht. Studien zu supererogatorischen 

Handlungen und ethischen Idealen, Frei-

burg/Br. 2006.

11 Was die Kirche, insofern sie sich als Menschenrechtsorganisation und auch als eine „Schule“ der 
Menschenrechtserziehung versteht, beitragen kann, das habe ich bereits an anderer Stelle aufzu-
zeigen versucht. Vgl. D. Witschen, Christliche Ethik der Menschenrechte (s. Anm. 5), 23–43.

12 E.-W. Böckenförde, Staat, Gesellschaft , Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungs-
recht, Frankfurt a. M. 1976, 60.

Witschen/Grundelemente des Menschenrechtsethos


